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Jede Stimme zählt

beim Bürgerentscheid am 19.01.2014!
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Geändert:
Steuerliche Regelungen für 2014

Gesehen:
Aufmerksamkeit durch PR

Gewandelt:
Büroberufe neu geordnet



Im Mittelstand Medium Nr. 1*-
in NRW mit größtem Abstand vorn!

Entscheider
lesen ihr
IHK-Magazin!

TOP 7 in NRW von 26 untersuchten Titeln*

· IHK-Magazine
· Der Spiegel
· Stern
· Focus
· Welt am Sonntag
· Die Zeit
· FASZ

50,5%
22,8%
19,4%
19,1%
11,2%
9,8%
9,8%

Profitieren Sie vom Reich-
weitensieg der IHK-Magazine.
Überregionale Magazine und
Zeitungen haben im Mittel-
stand laut Studie eine nach-
geordnete Bedeutung.

Das Meo-Magazin ist Ihr erfolgreicher
Kombi-West-Partner vor Ort!



■

■



■





■

■



■



■





■



■

■



■

zeiten – mitunter teuer – kaufen. Währenddessen geht
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Sie einen eigenen Fotografen organisieren, der für ge-

eröffentlichungen im redaktionellen Bereich denkbar

macht das durchaus Sinn. Bei Themen mit einer etwas
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Antworten erhalten

www.buehrer-wehling.de

INDUSTRIEBAU

Keine
Fragen
offen!
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www.automobile-vinci.de

Car Center Management GmbH

FIAT AutoMobile Vinci Mülheim
Fiat Professional Händler

Nebenbank 9 · 45472 Mülheim
Telefon 0208/94 13 23-00
E-Mail: a.kegel@automobile-vinci.de

DER FIAT SCUDO

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/ 1268/EWG:
kombiniert 6,9 · CO Emission (g/km): kombiniert 182.2

*Ein Leasingangebot, vermittelt für die Fiat Bank, eine Zweigniederlassung der FGA Bank Germany GmbH,
Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Fiat Transporter Scudo Kastenwagen 10 L1H1 90 Multijet mit 66kW (90 PS).
Leasingpreis inkl. Sonderausstattung 16.648 €, Laufzeit 48 Monate, Fahrleistung (pro Jahr 10.000 km) in der
Laufzeit 40.000 km, 48 Leasingraten zu je 139 €, Leasingsonderzahlung 4.760 €. In den monatlichen Leasingraten
sind folgende Bestandteile enthalten: GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung).
Überführung und Zulassung sind nicht Bestandteil dieses Angebots und werden gesondert mit 850,-€
berechnet. Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

FÜR GEWERBETREIBENDE

ab € 139,-*
monatliche Leasingrate

AutoMobile
Vin
ci

WIR MACHEN IHR PERSONAL AUTOFIT!
PFLEGE - SICHERHEIT - WARTUNG
FORDERN SIE UNSER KOSTENLOSES PROGRAMM

EINFACH PER E-MAIL AN.
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schildert Dieter Homscheidt, der das Essener IT-Unter-
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Die Veranstaltungen
• werden von Fachärzten gehalten
• bestehen aus einem Vortrag
• lassen sich in betriebliche Gesund-

heitstage einbeziehen
• dauern 1 Stunde
• werden evaluiert

Organisation
Das leistet die Krebsgesellschaft NRW
für Sie:
• Vermittlung von Fachreferenten
• Bereitstellung von Materialien
• Terminkoordination

Sprechen Sie uns an!
Veranstaltungen können direkt bei der
Krebsgesellschaft NRW gebucht werden.
Telefon: 0211 15 76 09 94
E-Mail: praevention@krebsgesellschaft-
nrw.de
Internet: www.krebs-check.com

Krebsfrüherkennung in der betrieblichen Gesundheitsförderung
Die Krebsgesellschaft NRW bietet Unternehmen, Betrieben und öffentlichen Ämtern in NRW Informationsveranstaltungen zur
Krebsfrüherkennung von Haut-, Darm-, Blasen- und Brustkrebs an.
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trie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. In seiner



■

■

■



■

■

45133 Essen, Alfredstraße 239-241
info@orlowski-datenverarbeitung.de
www.orlowski-datenverarbeitung.de
Tel. (0201) 872 07-0

Zeit und Geld sparen
durch Langzeitarchivierung.
Testen Sie unser Angebot!

DIGITALE ARCHIVIERUNG

Das Ende Ihrer Aktenordner!
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Die Instandhaltungsmesse 2014

Dortmund
26. – 27. Februar 2014

Messe Westfalenhallen Dortmund, Halle 4

Der Branchentreffpunkt
für Fachbesucher.

Ihr kostenlos
er

Messebesuch!

Jetzt online registrieren:

www.easyFairs.co
m/maintenance-

dortmund2014

Mit

praxi
snah

em

Vortr
ags-

progr
amm
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H A L L E N

Wolf System GmbH
94486 Osterhofen
Tel. 09932/37-0
gbi@wol fsystem.de
www.wolfsystem.de

Industrie- und Gewerbehallen

von der Planung und Produktion bis zur

schlüsselfertigen Halle
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Gestalten Sie die wirtschaftliche
Zukunft Ihres Unternehmens

Rund 50 ehrenamtliche Senior-Experten beraten,
informieren und unterstützen Unternehmer.
Ob es um die langfristige Sicherung, die Umsatz-
und Liquiditätsplanung, die Nachfolgeregelung
oder die Neukundengewinnung für ein Unternehmen
geht. Senior-Berater sind die richtigen Experten für
eine neutrale erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfe.

Informieren Sie sich –
völlig unverbindlich.

STARTER Consult e.V.
Im Hause der IHK zu Essen
Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen

Telefon 0201.18 92-288, www.starterconsult.de
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Züge auf der Strecke ab Essen unterwegs und die Verbindung soll
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MARKTPLATZ
Branchenverzeichnis für Angebote aus Industrie, Handel und Gewerbe

Verlagssonder-
veröffentlichungen
Märrz 20014

Anzeigenschluss ist am 5.. Februaar 20144

Wir informieren Siee gerne üüber ddie
Werbemööglicchkeiten. Kontaaktiereen Sie uns.
Anzeigennservvice mmeo:
Telefon ((02 001) 52 337-464
Telefax (02 001) 52 337-463
E-Mail: zeeitscchrifteen@ascheendorfff.de

46.089

Exemplare

(Druckauflage,

III. Quartal 2013 )

Büro und Kommunikation

FFoto: Benjamin TThorn/pixelio.de

Reisen, Tagen und Präsentieren

Foto: Rainer SSturm/pixelio.de

Der nächste Anzeigenschluss
für den Marktplatz

ist der 6. Januar 2014.
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Büroeinrichtungen

�lphapat

Helmut Bode · Dipl.-Ing/Patent-Ing.
Telefon 01 70/8 84 99 12

E-Mail: alphapat@t-online.de

Patentrecherchen, Patentüber-
wachung, Patentinformationen

und Mittler zu Patentanwälten für
kleinere Unternehmen ohne eigene

Patentabteilung.

Patentüberwachung

Arbeitssicherheit Prospektverteilung

www.strdirekt.de
Prospektverteilung seit 1981

Schwerpunkt: NRW
Dokumentenkuriere
Fon: (0 2365) 1 3037

E-Mail: info@strdirekt.de

Veranstaltungstechnik

Neckarstraße 4 · 45478 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49.208.44 9086 · Fax +49.208.44 90 87
info@hago-veranstaltungstechnik.de

Technikpartner
Industrieveranstaltungen

Ihr

für

Ihre Anzeige
im Marktplatz?
Anruf genügt:

Telefon
(0201) 5237464
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leitet. Zwar sind „große Reformen“ im Steuerrecht unwahrschein-
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Thema ■

Büroberufe reloaded

■

Wie sieht das neue
Aufgabenprofil aus?

Zwei Wahlqualifikationen
für alle Fälle

Wann liegt die neue
Ausbildungsverordnung vor?

Ihre Ansprechpartnerin
Cornelia Dausend

Kaufmann/-frau für Büromanagement
(Zwei Wahlqualifikationen à 5 Monate sind zu wählen)

Geschäftsprozesse

Büroprozesse

Information, Kommunikation, Kooperation

Arbeitsorganisation

Der Ausbildungsbetrieb

Auftragssteuerung
und -koordination

Öffentlichkeitsarbeit
und Veranstaltungs-

management

Kaufmänische Steuerung
und Kontrolle

Marketing und
Vertrieb

Assistenz und
Sekretariat

Für den öffentlichen
Dienst vorgesehen

Verwaltung
und Recht

Öffentliche
Finanzwirtschaft

Personal-
wirtschaft

Kaufmännische
Abläufe im KMU

Einkauf und
Logistik
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nehmen des eigenen Vertrauens würden dies überneh-
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 h  z  z  s  D  d  U  e  B

CENTROALLEE 263A | 46047 OBERHAUSEN
TEL.: 0208/4684994-0 | WWW.PAUL-STEUERBERATUNG.DE

ALLES IM BLICK.





WALTRAUD NUSSBAUM
STEUERBERATERIN

Schlossstraße 16 · 45468 MÜLHEIM A. D. RUHR

TELEFON (02 08) 4 59 39 90 · Fax (02 08) 4 59 39 99

E-Mail: kontakt@steuerberatung-nussbaum.de

Web: www.steuerberatung-nussbaum.de

Beratung von Kapital-, Personenges. und Einzelunternehmen,

Lohn- und Finanzbuchhaltung, Erstellung von Bilanzen

und Steuererklärungen (inkl. Internationales Steuerrecht)

■



Das Ruhrgebiet ist immer in Bewegung – und Heimat bedeutender deutscher Unternehmen. Viele von ihnen vertrauen uns:
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare ist eine Sozietät mit jahrzehntelanger Erfahrung auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.
Als eine führende Kanzlei am drittgrößten Wirtschaftsstandort Europas beraten wir unsere Mandanten höchst engagiert, versiert
und vertrauensvoll – und weit über die Region hinaus.

IHRE KANZLEI IM RUHRGEBIET

Wirtschaftsrecht: Das ist unser Revier.

Messeallee 2
45131 Essen

info@kuemmerlein.de
www.kuemmerlein.de

■



13.750,- €*
BARPREIS

RENAULT MASTER ECOLINE
dCi 100 2,8 t L1H1
74 KW, 2.299 cm3, Diesel

Ausstattung:
Radio Tuner USB incl. Freisprechein-
richtung, Doppelsitzbank, elektrische
Fensterheber und Aussenspiegel, ZV mit
Fernbedienung.
Tageszulassung aus 10/2013.

Langemarckstraße 30 // 45141 Essen
Wolfsbankring 46 // 45355 Essen

Velberter Straße 88 // 45239 Essen
Schultenhofstraße 38 // 45475 Mülheim

Autohaus Boden GmbH www.auto-boden.com

■



1Angebot gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW Basis 270 L1 2,2 l TDCi 74 kW (100 PS).

MOHAGmbH · www.mohag.de · 7 x im Ruhrgebiet
Motorwagen-HandelsgesellschaftmbH: Nutzfahrzeugkompetenzzentren
45881 Gelsenkirchen · Grothusstraße 18 · Herr Schreiner: Tel. 0209 36004-27
45141 Essen · Herzogstraße 1 · Herr Brinkmann: Tel. 0201 3613610
45659 Recklinghausen · Rottstraße 116 · Herr Rest: Tel. 02361 5804-376

Kapazität für bis zu 3 Europaletten, selbst bei kurzem Radstand, verlängerte Inspektionsintervalle
(50.000 km oder 2 Jahre), Trennwand mit Durchlademöglichkeit von 3 m beim kurzen Radstand,
integrierter Dachgepäckträger als Wunschausstattung, 5 Sterne beim EURO NCAP Crashtest

FORD TRANSITCUSTOM LKW BASIS

Bei uns für

17.990,–1
(zuzüglich 19%Mehrwertsteuer)

€

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Effektivgünstig!

Der neue Ford Transit Custom fährt mit dem sparsamsten
Motor seiner Klasse – so verbraucht der ECOnetic 270 L1, 2,2 l
TDCimit 74 kW(100PS) nur 6,1 l / 100 kmbei 162 g CO2.Möglich
machen diese Effizienz z.B. das Start-Stopp-System und das
intelligente Energie-Rückgewinnungs-System.

Gerhard Schreiner Michael RestKai Brinkmann

UnschlagbareNutzfahrzeug-Kompetenz
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ONLINE-M@RKTPLATZ
Coaching

Die sparsamste Art LKW zu fahren:
www.economic-drive.de

Druckdienstleistungen

Aschendorff bietet das komplette Spektrum an
Druckdienstleistungen. Schnell und flexibel,
serviceorientiert und zuverlässig,
termingerecht und professionell.
www.aschendorff.de

Finanzberatung

Völlig unabhängige Beratung
www.Geldanlage-Muelheim.de
www.Bause-Finanz.de
Sehr erfahren und erfolgreich

Geschäftspartner gesucht

Familie + Beruf – das geht!
www.noelke-mh.de

Gesundheit

Gesundheitsförderung – Fitness
Therapie – ThaiMassage, Essen
Rü 88, T. 8308595, klausbio.de

Immobilien

Mietverwaltung an Rhein und Ruhr
www.hausverwaltung-huebsch.de

ORGA-PLAN-A GmbH
Haus- und Wohnungsverwaltung
www.orgaplana.de

Internet-Dienste

Studentenpilot.de ergänzt die Magazine
STUDI-Info und absolventenInfo und stellt
zusätzlich zu den Print-Ausgaben aktuelle und
umfassende Informationen zu allen studentischen
Themen bereit.
www.studentenpilot.de

Lektorat

Lektorat, Korrektur, Interview- und
Kongresstranskriptionen
www.satzwerk-schreibservice.de

Schädlingsbekämpfung

Bastex Schädlingsbekämpfung
Tel. 0201/8554037
www.bastex.de

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG SKOR
Tel. 0800/8886661
www.die-kammerjaeger.de

Taubenabwehr

Bastex Taubenschutz
Tel. 0201/8554037
www.bastex.de

TAUBENABWEHR SKOR
Tel. 0800/8886661
www.die-taubenabwehrer.de

Unternehmensberatung

FAIT Versicherungsmakler
www.fait-versicherungen.de

Werbung

Decoration und Event Concept
www.goodstuff-deco.de

Ihr Ansprechpartner für Werbung in
ausgewählten IHK-Zeitschriften in
Nordrhein-Westfalen
www.ihk-kombi-west.de

So werden Sie gefunden!
Ist Ihr Internetauftritt verloren in den unendlichen Weiten des World-Wide-Web?

Dabei hatten Sie sich so viel von Ihrer neuen www-Adresse versprochen. Kein Grund zur Verzweiflung – nutzen Sie den Online-M@rktplatz.
Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft hier eintragen.

Die monatlichen Kosten betragen für 2 Zeilen lediglich 16,90 Euro, für jede weitere Zeile zahlen Sie 8,45 Euro, jeweils zzgl. MwSt.
Eventuelle Preisanpassungen zum Tarifwechsel behalten wir uns vor.

Wenn auch Ihr Internetauftritt demnächst schneller gefunden werden soll, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere
Telefaxnummer (0201) 5237463 oder rufen Sie uns an unter Telefon (0201) 5237464

� Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
Die Schaltung soll erfolgen: � 6× (5% Rabatt) � 12× (10% Rabatt) � 24× (15% Rabatt) � bis auf weiteres mind. 24× (20% Rabatt)

Text:

Rubrik:

Firma: Name:

Straße, PLZ, Ort:

E-Mail:

Bankverbindung:

Kto.-Nr. BLZ.:

Bank:

Telefon: Unterschrift:



Personalien/Bekanntmachungen ■

Peter Horn, Mitglied des IHK-
Prüfungsausschusses „Indus-
triemeister/-in Metall“,
Oberhausen

Karl-Hans Rauch, stellv. Vorsit-
zender des IHK-Prüfungsaus-
schusses „Industriemechaniker/
-in“, Mülheim an der Ruhr

Klaus Hackmann, Mitglied der
IHK-Prüfungsausschüsse
„Tankwart/-in“ und „Kauf-
mann/-frau im Einzelhandel“,
Essen

Andreas Heidemeyer, Vor-
sitzender des IHK-Prüfungs-
ausschusses „Industriemecha-
niker/-in“ und Mitglied des
IHK-Prüfungsausschusses
„Ausbildereignung“, Mülheim
an der Ruhr

Dirk Miklikowski, Mitglied im
Handelsausschuss der IHK,
Essen

Clemens Schulz, Mitglied der
IHK-Prüfungsausschüsse
„Fachinformatiker/-in System-
integration“ und „IT-System-
Elektroniker/-in“, Mülheim an
der Ruhr

Ralf Viehweger, Mitglied des
IHK-Prüfungsausschusses
„Industriemechaniker/-in“,
Mülheim an der Ruhr

Firmenjubiläen

Autovermietung Walfried
Fleuth e. K., Oberhausen,
2. Januar 2014

Abbruch Oberndörfer & Klessa
GmbH, Oberhausen, 28. Januar
2014

CADMAP-Consulting Inge-
nieurgesellschaft mbH, Essen,
27. Januar 2014

Rainer Klaff GmbH, Essen,
1. Januar 2014

Geburtstage im Januar

Personalien

Bekanntmachungen

Beschluss über die Änderung der Satzung

Die Vollversammlung der IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Es-
sen hat am 12. November 2013 gemäß § 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I
S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes zur Förderung der elektro-
nischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013
(BGBl. I S. 2749), folgende Änderung der Satzung beschlossen. Die Genehmigung
des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des
Landes Nordrhein-Westfalen ist am 28.11.2013 erteilt worden.

I.

1) in § 3. Ziff. 3.2 n) wird der Punkt am Ende des Satzes gestrichen und durch
ein Komma ersetzt.

2) in § 3. Ziff. 3.2 wird nach dem Unterpunkt n) folgender neuer Unterpunkt
angefügt:

o) die wesentlichen personalwirtschaftlichen Grundsätze, insbesondere die all-
gemeinen Grundlagen der Gehaltsfindung.

3) in § 7. Ziff. 7.1 werden nach Satz 1 als neue Sätze 2 und 3 angefügt:

Die Festlegung des Gehalts des Hauptgeschäftsführers obliegt dem Präsidium.
Es beachtet die Angaben der Vollversammlung, insbesondere die Vergütungs-
grundsätze nach § 3. Ziff. 2 Buchst. o).

II. Inkrafttreten

Die Änderung der Satzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Ausgefertigt, Essen, 5. Dezember 2013

Die Präsidentin Der Hauptgeschäftsführer
gez. Jutta Kruft-Lohrengel gez. Dr. jur. Gerald Püchel

Beschluss zur Einigungsstelle

Die Vollversammlung stimmt zu, dass die IHK Mittleres Ruhrgebiet, die IHK zu
Dortmund, die IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen sowie die
IHK Nord Westfalen ab dem 1. Januar 2014 eine gemeinsame Einigungsstelle für
Wettbewerbsstreitigkeiten bei der IHK Nord Westfalen errichten und die IHK Nord
Westfalen die Geschäftsführung dieser gemeinsamen Einigungsstelle übernimmt.

Präsidentin und Hauptgeschäftsführer werden ermächtigt, eine entsprechende Ver-
einbarung mit den beteiligten IHKs abzuschließen.

Die Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen ist am 28.11.2013 erteilt worden.

Ausgefertigt, Essen, 10. Dezember 2013

Die Präsidentin Der Hauptgeschäftsführer
gez. Jutta Kruft-Lohrengel gez. Dr. jur. Gerald Püchel

70
Jahre

50
Jahre

50
Jahre

25
Jahre



■ Bekanntmachungen

Finanzstatut der Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen (IHK)

Die Vollversammlung der IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Es-
sen hat am 12. November 2013 gemäß § 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I
S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes zur Förderung der elektro-
nischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013
(BGBl. I S. 2749), das nachstehende Finanzstatut beschlossen. Die Genehmigung
des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des
Landes Nordrhein-Westfalen ist am 28. November 2013 erteilt worden.

Teil I: Anwendungsbereich

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Das Finanzstatut regelt die Aufstellung und den Vollzug des Wirtschaftsplans
(Wirtschaftsführung) sowie die Rechnungslegung und die Abschlussprüfung
der IHK.

(2) Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts werden von Präsident und
Hauptgeschäftsführer der IHK erlassen. Soweit von der IHK keine eigenen
Richtlinien erlassen werden, gelten die Muster-Richtlinien zur Ausführung des
Finanzstatuts.

Teil II: Allgemeine Vorschriften zum Wirtschaftsplan

§ 2 Feststellung der Wirtschaftssatzung und des Wirtschaftsplans, Geschäftsjahr

(1) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftssatzung
fest. Die Wirtschaftssatzung bestimmt über die Beiträge und darüber, bis zu
welcher Höhe Kredite aufgenommen und Verpflichtungen zur Leistung von
Investitionsausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen)
eingegangen werden dürfen. Der Hauptgeschäftsführer und/oder der Präsi-
dent legen den Entwurf der Wirtschaftssatzung und des Wirtschaftsplans so
rechtzeitig der Vollversammlung vor, dass diese darüber vor Beginn des Ge-
schäftsjahres Beschluss fassen kann. Die Wirtschaftssatzung wird gemäß § 9
der Satzung der IHK veröffentlicht.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Bedeutung und Wirkungen des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan dient der Planung und Deckung des Ressourcenbedarfs,
der zur Erfüllung der Aufgaben der IHK im folgenden Geschäftsjahr (Pla-
nungszeitraum) voraussichtlich notwendig ist. Der Wirtschaftsplan bildet die
Grundlage für die Wirtschaftsführung der IHK.

(2) Der Wirtschaftsplan ermächtigt die zuständigen Organe, Ressourcen aufzu-
nehmen, anzuschaffen, einzusetzen und zu verbrauchen. Durch den Wirt-
schaftsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch
aufgehoben.

§ 4 Bestandteile des Wirtschaftsplans

(1) Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Finanzplan.

(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen die Personalübersicht und eine geson-
derte Zusammenstellung der übernommenen Bürgschaften, Garantien oder
sonstigen Gewährleistungen, die zu Aufwendungen in künftigen Geschäfts-
jahren führen können, beizufügen.

§ 5 Vorläufige Wirtschaftsführung

Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Geschäftsjahres noch nicht festgestellt, dür-
fen Aufwendungen zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, im Übrigen nur im
Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplans des Vorjahres, geleistet werden.

§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans sind die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(2) Für alle Auftragsvergaben sind die vergaberechtlichen Vorschriften zu beach-
ten. Die von der IHK zu erlassende Beschaffungsrichtlinie und das Beschaf-
fungshandbuch finden Anwendung.

Teil III: Aufstellung des Wirtschaftsplans

§ 7 Inhalt, Gliederung und Erläuterung des Wirtschaftsplans

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt die IHK einen Wirtschaftsplan
auf. Der Erfolgsplan ist auszugleichen.

(2) Im Erfolgs- und im Finanzplan sind alle Erträge und Aufwendungen, der
zur Verwendung im Erfolgsplan vorgesehene Ergebnisvortrag und die Rück-
lagenveränderungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe

und getrennt voneinander anzusetzen und auszuweisen. Zuwendungen Dritter
sind besonders auszuweisen. Notwendige Verpflichtungsermächtigungen sind
anzusetzen.

(3) Der Erfolgsplan ist nach dem in Anlage I beigefügten Muster zu gliedern.

(4) Der Finanzplan ist nach dem in Anlage II beigefügten Muster zu gliedern.
Wenn Verpflichtungen zu Lasten zukünftiger Geschäftsjahre eingegangen
werden sollen (Verpflichtungsermächtigung) sind diese zu der Maßnahme dar-
zulegen.

(5) Die wesentlichen Posten des Erfolgs- und des Finanzplans sind, insbesondere
soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu erläutern.

§ 8 Größere Baumaßnahmen

(1) Größere Baumaßnahmen liegen dann vor, wenn das Volumen 5 v. H. der
Summe der geplanten Aufwendungen überschreitet.

(2) Derartige Baumaßnahmen sind in ihrer Gesamtheit von der Vollversamm-
lung zu beschließen. Dies gilt auch dann, wenn sie sich über mehrere Jahre
erstrecken. Verbindliche Grundlage ist eine Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht. Eine erneute Beschlussfassung ist notwendig, wenn sich das Volumen
der Baumaßnahme um mehr als 10 v. H. erhöht.

§ 9 Gesonderte Wirtschaftspläne für bestimmte Einrichtungen

Für unselbständige Einrichtungen der IHK, die sich zu einem erheblichen Teil aus
eigenen Erträgen oder zweckgebundenen Leistungen Dritter finanzieren, sind ge-
sonderte Wirtschaftspläne zulässig; die Vorschriften dieses Finanzstatuts sind an-
zuwenden. Die gesonderten Wirtschaftspläne sind dem Wirtschaftsplan der IHK
beizufügen.

§ 10 Nachtragswirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich Erfolgs- oder Finanzrechnung
erkennbar gegenüber dem Wirtschaftsplan erheblich verändert. Eine erhebli-
che Veränderung liegt dann vor, wenn das Volumen des Erfolgs- oder Finanz-
plans um mehr als 10 v. H. überschritten wird. Die Vollversammlung kann bei
Verabschiedung des Wirtschaftsplans weitergehende Anforderungen zur Not-
wendigkeit, den Wirtschaftsplan zu ändern, beschließen.

(2) Die Regelungen des § 2 Absatz 1 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass
die Vollversammlung eine geänderte Wirtschaftssatzung und gegebenenfalls
einen Nachtragswirtschaftsplan bis zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres
beschließt. Im Rahmen eines Nachtragswirtschaftsplans kann ein positives Er-
gebnis geplant werden.

Teil IV: Ausführung des Wirtschaftsplans

§ 11 Gesamtdeckungsprinzip, Deckungsfähigkeit

(1) Alle Erträge dienen, soweit nichts anderes bestimmt ist, zur Deckung aller
Aufwendungen (Gesamtdeckungsprinzip).

(2) Zweckgebundene Mehrerträge sind nur für damit verbundene Mehraufwen-
dungen zu verwenden.

(3) Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen sind jeweils für sich dek-
kungsfähig. Sie können insgesamt für gegenseitig deckungsfähig erklärt wer-
den. Aufwendungen für einzelne Zwecke können von der Deckungsfähigkeit
ausgenommen werden.

(4) Investitionsauszahlungen können für gegenseitig deckungsfähig erklärt wer
den.

§ 12 Vollständigkeit und Abweichungen vom Wirtschaftsplan, Übertragbarkeit

(1) Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu erheben.

(2) Der angesetzte Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen dürfen bis
zu 10 v. H. der Planwerte überschritten werden, soweit Deckung vorhanden
ist. Bei fehlender Deckung bedürfen auch Überschreitungen der Planwerte bis
zu 10 v. H. der Genehmigung der Vollversammlung.

(3) Außerplanmäßige Aufwendungen und außerplanmäßige Investitionsauszah-
lungen dürfen geleistet werden, wenn sie unabweisbar oder für die Aufrecht-
erhaltung der Betriebsfähigkeit unumgänglich notwendig sind. Sie bedürfen
der Genehmigung der Vollversammlung.

(4) Mehrauszahlungen für im Finanzplan veranschlagte Einzelvorhaben, bedürfen
der Genehmigung der Vollversammlung, sofern keine Deckungsfähigkeit ge-
geben ist.

(5) Planansätze für Investitionen sind übertragbar bis zum Ende des auf die Be-
willigung folgenden zweiten/dritten Geschäftsjahres.
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Teil V: Buchführung, Rechnungslegung und Controlling

§ 13 Buchführung, Inventar

(1) Die IHK führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten
Buchführung; soweit sich aus diesem Finanzstatut nichts anderes ergibt, gel-
ten sinngemäß die Vorschriften des ersten Abschnitts des Dritten Buchs des
Handelsgesetzbuches in ihrer jeweils geltenden Fassung. Bei der Anwendung
sind die Aufgabenstellung und die Organisation der IHK zu beachten.

(2) Das Rechnungswesen bildet unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der IHK vollstän-
dig ab. Die Buchführung ist nach dem als Anlage VI beigefügten IHK-Kon-
tenrahmen zu gliedern.

§ 14 Eröffnungsbilanz

Für die beim Übergang auf die kaufmännische doppelte Buchführung aufgestellte
Eröffnungsbilanz gelten die Sondervorschriften, die in den Richtlinien zur Aus-
führung des Finanzstatuts geregelt sind.

§ 15 Jahresabschluss, Anhang mit Plan-/Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans und
Lagebericht

(1) Die IHK stellt innerhalb des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für das ver-
gangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss, einen Anhang zum Jahresab-
schluss und einen Lagebericht unter sinngemäßer Anwendung der Vorschrif-
ten der §§ 238 bis 257, 284 bis 286 und 289 des Handelsgesetzbuches, sowie
Artikel 28, 66 und 67 EGHGB auf.

(2) Der Jahresabschluss der IHK besteht aus der Bilanz, der Erfolgs- und der Fi-
nanzrechnung. Die Bilanz ist nach dem als Anlage III, die Erfolgsrechnung
nach dem als Anlage IV und die Finanzrechnung nach dem als Anlage V bei-
gefügten Muster zu gliedern.

(3) In den Anhang ist ein Anlagenspiegel und ein Plan-/Ist-Vergleich der Pläne
nach §§ 2 bzw. 10 sowie 9 aufzunehmen.

(4) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und die Lage der IHK im abgelau-
fenen Geschäftsjahr so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewogene und um-
fassende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage zu enthalten. Darüber
hinaus ist im Lagebericht auf Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem
Schluss des Geschäftsjahres einzugehen. Die voraussichtliche Entwicklung der
IHK ist mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu
erläutern.

§ 15a Einzelvorschriften zum Jahresabschluss

(1) Die Nettoposition ergibt sich als Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und
Schulden unter Berücksichtigung von Rücklagen zum Stichtag der Eröff-
nungsbilanz. Sie kann bei erheblicher Änderung der aktuellen Verhältnisse
beim unbeweglichen Sachanlagevermögen im Vergleich zum Eröffnungs-
bilanzstichtag angepasst werden. Sie darf im Regelfall nicht größer sein als
das zur Erfüllung der Aufgaben der IHK notwendige, um Sonderposten (siehe
Abs. 4) verminderte unbewegliche Sachanlagevermögen.

(2) Die IHK hat eine Ausgleichsrücklage zu bilden. Diese dient zum Ausgleich
aller ergebniswirksamen Schwankungen und kann bis zu 50 v. H. der Summe
der geplanten Aufwendungen betragen. Die Bildung zweckbestimmter Rück-
lagen ist zulässig. Sie sind in der Bilanz oder im Anhang zum Jahresabschluss
gesondert einzeln auszuweisen. Der Verwendungszweck und der Umfang sind
hinreichend zu konkretisieren, wieauch der Zeitpunkt der voraussichtlichen
Inanspruchnahme.

(3) Ergebnisse können auf neue Rechnung vorgetragen werden. Sie sind späte-
stens im zweiten der Entstehung folgenden Geschäftsjahr den Rücklagen zu-
zuführen oder im darauf folgenden Geschäftsjahr für den Ausgleich des Er-
folgsplans heranzuziehen.

(4) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand oder anderer Zuschussge-
ber für Investitionen in aktivierte Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens sind in der Bilanz auf der Passivseite als „Sonderposten für Investiti-
onszuschüsse zum Anlagevermögen“ vermindert um den Betrag der bis zum
jeweiligen Bilanzstichtag angefallenen Auflösungsbeträge auf die mit diesen
Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auszuwei-
sen.

(5) Bei der Erstellung des Jahresabschlusses kann ein Ergebnisverwendungsvor-
schlag berücksichtigt werden.

§ 16 Controlling, IKS

(1) Die IHK richtet eine Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, Kosten-
stellen-, Kostenträgerrechnung) ein, die eine betriebswirtschaftliche Kalkula-
tion sowie eine betriebsinterne Steuerung und Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit und Leistungsfähigkeit der IHK erlaubt. Dazu sind der Struktur der IHK

entsprechende Kostenstellen und ihren Leistungen entsprechende Kostenträ-
ger zu bilden. Die Kosten sind nachprüfbar aus der Buchführung herzuleiten
und verursachungsgerecht den Kostenstellen und Kostenträgern zuzuordnen.
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein wichtiger Bestandteil des Control-
lingsystems. Ihre Ergebnisse sind den Entscheidungsträgern in Form eines
empfängerorientierten Berichtswesens in regelmäßigen Abständen zur Verfü-
gung zu stellen.

(2) Die IHK richtet ein für ihre Verhältnisse angemessenes Internes Kontroll-
system ein.

Teil VI: Abschlussprüfung und Entlastung

§ 17 Prüfung, Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Er-
gebnisses, Entlastung sowie Veröffentlichung

(1) Die IHK hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den
Anhang und den Lagebericht sowie die Ordnungsmäßigkeit der Wirtschafts-
führung einschließlich der Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit, prüfen zu lassen. Bei der Prüfung sind die Prüfungsricht-
linien der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde sowie sinngemäß die §§ 317,
320, 321 und 322 des Handelsgesetzbuches und sinngemäß der § 53 Absatz 1
des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beachten.

(2) Die Prüfung gemäß Absatz 1 wird von der vom Deutschen Industrie- und
Handelskammertag errichteten unabhängigen Rechnungsprüfungsstelle für
die Industrie- und Handelskammern durchgeführt. Die Rechnungsprüfungs-
stelle legt zeitgleich den Prüfungsbericht der Rechtsaufsichtbehörde und der
IHK vor. Grundlage für die Prüfung durch ehrenamtliche Rechnungsprüfer
ist insbesondere der Bericht der Rechnungsprüfungsstelle; weitere zusätzliche
Prüfungshandlungen aus besonderen Anlässen bleiben ihnen unbenommen.

(3) Die Vollversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt über die
Ergebnisverwendung.

(4) Die Vollversammlung erteilt die Entlastung für die Wirtschaftsführung. Das
Verfahren regelt die IHK-Satzung.

(5) Der Jahresabschluss ist in dem für die Veröffentlichung von Satzungsrecht
vorgesehenem Medium oder im Internet zu veröffentlichen. Zulässig ist auch
eine verkürzte Form.

Teil VII: Ergänzende Vorschriften

§ 18 Beauftragter für die Wirtschaftsführung

(1) Soweit der Hauptgeschäftsführer die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt, ist bei
der IHK ein Beauftragter für die Wirtschaftsführung zu bestellen. Der Beauf-
tragte ist dem Hauptgeschäftsführer unmittelbar zu unterstellen.

(2) Dem Beauftragten obliegen die Erstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans
sowie die Bewirtschaftung der Mittel. Er ist bei allen Maßnahmen von finan-
zieller Bedeutung zu beteiligen.

(3) Der Beauftragte für die Wirtschaftsführung soll eingreifen, wenn die Liquidi-
tät gefährdet ist, die Erträge erheblich hinter den Planwerten zurückbleiben
oder ein Nachtrag erforderlich wird. Wenn die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen es erfordert, kann der Beauftragte für die Wirtschaftsführung
es von seiner Einwilligung (vorherigen Zustimmung) abhängig machen, ob
Aufwendungen geleistet oder Verpflichtungen eingegangen werden.

(4) Dem Beauftragten obliegt die Erstellung des Jahresabschlusses inclusive An-
hang.

§ 19 Nutzungen und Sachbezüge

(1) Nutzungen und Sachbezüge dürfen Beschäftigten der IHK nur gegen ange-
messenes Entgelt gewährt werden, soweit nicht durch Gesetz, Dienstvertrag,
für den öffentlichen Dienst allgemein geltende Vorschriften oder im Wirt-
schaftsplan etwas anderes bestimmt ist.

(2) Personalaufwendungen, die nicht auf Gesetz, Dienstvereinbarung oder auf
Dienstvertrag beruhen, dürfen nur geleistet werden, wenn dafür Mittel bereit-
gestellt werden, die im Wirtschaftsplan besonders zu erläutern sind.

§ 20 Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, Beteiligungen

(1) Zum Erwerb, zur Veräußerung und zur dinglichen Belastung von Grund-
stücken ist die Einwilligung der Vollversammlung einzuholen, soweit diese
Rechtsgeschäfte nicht bereits nach dem Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

(2) Zur Eingehung oder Veräußerung von Beteiligungen ist die Einwilligung der
Vollversammlung einzuholen. Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen des
privaten Rechts, die dazu bestimmt sind, dem gesetzlichen Auftrag der IHK
durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen zu
dienen. Bei Beteiligungen mit mehr als 50 v. H. der Anteile ist für die Angele-
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genheiten von wesentlicher Bedeutung der Gesellschaft das Beschlussrecht der
Vollversammlung der IHK nach § 4 Satz 1 IHKG sicherzustellen.

§ 20a Zuwendungen

Zuwendungen sind freiwillige finanzielle Leistungen an Dritte (Stellen außerhalb
der IHK) zur Erfüllung bestimmter Zwecke, die unter Beachtung von § 1 IHKG und
den Grundsätzen des staatlichen Haushaltsrechts erfolgen.

§ 21 Änderung von Verträgen, Vergleiche

Die IHK darf zu ihrem Nachteil Verträge nur in besonders begründeten Ausnah-
mefällen aufheben oder ändern und Vergleiche nur abschließen, wenn dies für sie
zweckmäßig und wirtschaftlich ist.

§ 22 Veränderung von Ansprüchen

(1) Die IHK darf Ansprüche nur
1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den
Anspruchsgegner verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung
nicht gefährdet wird;

2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben
wird oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des
Anspruchs stehen;

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den An-
spruchsgegner eine besondere Härte darstellen würde; das gleiche gilt für
die Erstattung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

(2) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 23 Geldanlagen

Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen
angemessenen Ertrag bringen und für den vorgesehenen Zweck in Anspruch ge-
nommen werden können.

§ 24 In-Kraft-Treten/Geltungsdauer/Übergangsregelungen

Das Finanzstatut gilt erstmals für das Geschäftsjahr 2014. Gleichzeitig tritt das
Finanzstatut vom 28. März 2006 außer Kraft. Mit In-Kraft-Treten dieses Finanz-
statutes wird die Ausgleichsrücklage gemäß § 15 Abs. 3 FS alter Fassung in die
Ausgleichsrücklage gemäß § 15a Abs. 2 FS umgewidmet. Die Liquiditätsrücklage
ist bis spätestens zum 31. Dezember 2018 zu verwenden.

Ausgefertigt, Essen, 5. Dezember 2013

Die Präsidentin Der Hauptgeschäftsführer
gez. Jutta Kruft-Lohrengel gez. Dr. jur. Gerald Püchel

Plan Plan
Lfd. Jahr

Ist
Vorjahr

Euro Euro Euro

1. Erträge aus IHK-Beiträgen

2. Erträge aus Gebühren

3. Erträge aus Entgelten

4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen

5. Andere aktivierte Eigenleistungen

6. Sonstige betriebliche Erträge

– davon: Erträge aus Erstattungen

– davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen

– davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne

Betriebserträge

7. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

8. Personalaufwand

a) Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

9. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen

b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen
– davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne

Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

11. Erträge aus Beteiligungen

12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon: Erträge aus Abzinsung

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon: Aufwendungen aus Aufzinsung

Finanzergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

16. Außerordentliche Erträge

Erfolgsplan, Anlage I FS
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17. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. Sonstige Steuern

20. Jahresergebnis

21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr

22. Entnahmen aus Rücklagen

a) aus der Ausgleichsrücklage

b) aus anderen Rücklagen

23. Einstellungen in Rücklagen
a) in die Ausgleichsrücklage

b) in andere Rücklagen

24. Ergebnis

Finanzplan, Anlage II FS

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung

Plan Plan

Lfd. Jahr

Ist

Vorjahr

Euro Euro Euro

1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten

2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens

2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten

3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auf-
lösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)

Positionen 4. – 8. entfallen im Plan

9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagever-
mögens

13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens

14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit

17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten

17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen

18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten

19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen
9, 16 und 19)

Rückenschmerzen?
Schmerzlinderung durch Kochsalz!

Praxis für
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· Traufe 5,10m, Firsthöhe 6,95m
· mit Trapezblech, Farbe: AluZink
· incl. Schiebetor 4,00m x 4,20m
· feuerverzinkte Stahlkonstruktion
· incl. prüffähiger Baustatik

Satteldachhalle Typ SD21
21,00m Breite, 40,50m Länge

ab Werk Buldern; excl. MwSt.
Aktionspreis € 69.900,-
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Bilanz, Anlage III FS

Aktiva Passiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen,

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte, sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

3. Geleistete Anzahlungen
II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten, einschließlich Bauten auf
fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau
III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene

Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligigungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Ausleihungen und

Rückdeckungsansprüche

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
1. Roh,- Hilfs- und Betriesbsstoffe
2. Unfertige Leistungen
3. Fertige Leistungen
4. Geleistete Anzahlungen

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren,

Entgelten und sonstigen Lieferungen und
Leistungen

2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht

4. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Sonstige Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstuten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Aktiver Unterschiedsbetrag

aus der Vermögensverrechnung

31.12.

lfd. Jahr

Euro
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…..

…..

…..
…..
…..
…..
…..

…..

…..

31.12.

Vorjahr

Euro

…..
…..
…..

…..

…..
…..
…..

…..
…..

…..

…..
…..
…..

…..
…..

…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..

…..

…..

…..
…..
…..
…..
…..

…..

…..

A. Eigenkapital

I. Nettoposition
II. Ausgleichsrücklage
III. Andere Rücklagen
IV. Ergebnis

(alternativ: Bilanzgewinn/-verlust)

B. Sonderposten

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum
Anlagevermögen

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen

2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
6. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.

lfd. Jahr

Euro

…..
…..
…..
…..
…..
…..
..…

…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..

…..

…..
…..

…..

31.12.

Vorjahr

Euro

…..
…..
…..
…..
…..
…..
..…

…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..

…..

…..
…..

…..



Bekanntmachungen ■

Erfolgsrechnung, Anlage IV FS

Lfd. Jahr Vorjahr

Euro Euro

1. Erträge aus IHK-Beiträgen

2. Erträge aus Gebühren

3. Erträge aus Entgelten

4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen

5. Andere aktivierte Eigenleistungen

6. Sonstige betriebliche Erträge

– davon: Erträge aus Erstattungen
– davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen
– davon: Erträge aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen

Betriebserträge

7. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

8. Personalaufwand

a) Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

9. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen

Abschreibungen nicht überschreiten
10
.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
– davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne

Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

11. Erträge aus Beteiligungen

12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

– davon: Erträge aus Abzinsung

14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

– davon: Aufwendungen aus Aufzinsung

Finanzergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

16. Außerordentliche Erträge

17. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. Sonstige Steuern

20. Jahresergebnis

21. Ergebnisvortrag
22. Entnahmen aus Rücklagen

a) aus der Ausgleichsrücklage

b) aus anderen Rücklagen
23. Einstellungen in Rücklagen

a) in die Ausgleichsrücklage

b) in andere Rücklagen

24. Ergebnis



Finanzrechnung, Anlage V FS

Lfd. Jahr Vorjahr

Euro Euro

1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten

2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens

2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen

4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes
Disagio]

5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und
sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind

7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind

8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten

9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens

13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens

14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit

17 a.) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten

17 b.) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten

19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)

21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Kontenrahmen, Anlage VI FS

0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

02 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte u. ähnliche Rechte und Werte

024 Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände

03 frei

04 Geleistete Anzahlungen auf Bestellungen von immateriel-
len Vermögensgegenständen

05 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

06 frei

07 Technische Anlagen und Maschinen

08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

09 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1 Finanzanlagen

10 frei

11 Anteile an verbundenen Unternehmen
12 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

13 Beteiligungen

14 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht

15 Wertpapiere des Anlagevermögens

16 Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche

17 frei

18 frei

19 frei

2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

Vorräte

20 Hilfs-, und Betriebsstoffe

21 Unfertige Leistungen

22 Handelswaren

23 Geleistete Anzahlungen auf bezogene Lieferungen u.
Leistungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

24 Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren und Entgelten

25 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

26 Sonstige Vermögensgegenstände

27 Wertpapiere des Umlaufvermögens

28 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

Konten

klasse

Konten

gruppe

Konten-Bezeichnung Konten

klasse

Konten

gruppe

Konten-Bezeichnung

■ Bekanntmachungen



29 Aktive Rechnungsabgrenzung

298 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

3 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen

30 Nettoposition

31 frei

32 Rücklagen

33 Ergebnisvortrag

34 Jahresergebnis

35 Sonderposten

36 frei

37 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen

38 Steuerrückstellungen

39 Sonstige Rückstellungen

4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

40 frei

41 frei

42 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

43 Erhaltene Anzahlungen

44 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

45 frei

46 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

47 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

48 Sonstige Verbindlichkeiten

49 Passive Rechnungsabgrenzung

Berufsbildung RAP

Sonstige Passive RAP

5 Erträge

50 Erträge aus IHK-Beiträgen

51 Erträge aus Gebühren

52 Erträge aus Entgelten

53 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenlei-
stungen

54 Sonstige betriebliche Erträge

55 Erträge aus Beteiligungen

56 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens

57 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

58 Außerordentliche Erträge

59 Erträge aus Zuschüssen aus Wirtschaftsplan an gesonderte
Wirtschaftspläne *

6 Betriebliche Aufwendungen

60–61 Materialaufwand **

60 Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren

61 Bezogene Leistungen (für die betriebliche Leistungserstel-
lung)

62–
64

Personalaufwand

62 Gehälter

63 frei

64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und Unterstützung

65 Abschreibungen

66–70 Sonstiger betrieblicher Aufwand

66 Sonstige Personalkosten

67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten Dritter

68 Aufwendungen für Kommunikation und den sonstigen
laufenden Betrieb

69 Aufwendungen für Mitgliedschaften und Sonstiges,
sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwen-
dungen

7 Weitere Aufwendungen

70 Betriebliche Steuern

71 frei

72 frei

73 frei

74 Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des
Umlaufvermögens u. Verluste aus entsprechenden Abgän-
gen

75 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

76 Außerordentlicher Aufwand

77 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

78 frei

79 Zuschüsse an gesonderte Wirtschaftspläne*

8 Ergebnisrechnungen

80 Eröffnung und Abschluss

81 Verrechnungskonten Eröffnungsbilanz (VerrEB)

9 frei für Kostenrechnung

* sind zu konsolidieren

** Aufwand, der unmittelbar mit der betrieblichen Leistungserstellung zu tun hat.
Zur betrieblichen Leistungserstellung gehören z.B. die Aufgaben der Berufsbil-
dung, Carnets, Veranstaltungen etc.

Beschluss zu Änderungen in der Gebührenordnung

Die Vollversammlung der IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu
Essen hat am 12. November 2013 gemäß § 4 des Gesetzes zur vorläufigen Re-
gelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956
(BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes zur Förderung der
elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli
2013 (BGBl. I S. 2749), folgende Änderung der Gebührenordnung beschlossen. Die
Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen ist am 28.11.2013 erteilt worden.

I.

§ 10 der Gebührenordnung, wird wie folgt geändert:

a) § 10 I. Ziff. 1 – 2 wird wie folgt neu gefasst:

€

I. Außenhandelsdokumente, Zweitschriften, Beglaubigungen

1. Ausstellung von Ursprungszeugnissen,
Beglaubigungen 5,00

2. Ausstellung von Carnets 25,00

b) In § 10 III. wird nach Ziff. 6.2.5 neu eingefügt:

Konten

klasse

Konten

gruppe

Konten-Bezeichnung Konten

klasse

Konten

gruppe

Konten-Bezeichnung
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€
6.2.6 Geprüfter Medienfachwirt/Geprüfte Medienfachwirtin Digi-

tal/Print einschließlich Projektarbeit 500,00

c) In § 10 IV. werden die Ziff. 1 – 1.4.1 wie folgt neu gefasst:

€

1. Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung zur Führung
von Unternehmen des Straßenpersonen- und des Güterkraft-
verkehrs

1.1 Verkehr mit Taxen und Mietwagen

1.1.1 Fachkundeprüfung 160,00

1.1.2 Stornogebühren
Bei Rücktritt nach Zulassung zur Prüfung bis spätestens
vierzehn Werktagen vor dem vorgesehenen Prüfungstermin
werden 40 % der Prüfungsgebühr, bei weniger als vierzehn
Werktagen, aber mehr als sieben Werktagen vor dem vorge-
sehenen Prüfungstermin, werden 50 % erhoben. Bei Rücktritt
von der Prüfung bei weniger als sieben Werktagen bis einen
Tag vor dem Prüfungstermin werden 90 % der Prüfungsge-
bühr erhoben. Bei Nichterscheinen oder Rücktritt von der
Prüfung am Tag der Prüfung – ohne ärztliches Attest (Origi-
nal) bis 3 Tage nach dem Prüfungstermin – wird die volle
Prüfungsgebühr erhoben.

1.2 Straßenpersonenverkehr ohne Taxen- und Mietwagenverkehr

1.2.1 Fachkundeprüfung 230,00

1.2.2 Stornogebühren
Bei Rücktritt nach Zulassung zur Prüfung bis spätestens
vierzehn Werktagen vor dem vorgesehenen Prüfungstermin
werden 40 % der Prüfungsgebühr, bei weniger als vierzehn
Werktagen, aber mehr als sieben Werktagen vor dem vorge-
sehenen Prüfungstermin, werden 50 % erhoben. Bei Rücktritt
von der Prüfung bei weniger als sieben Werktagen bis einen
Tag vor dem Prüfungstermin werden 90 % der Prüfungsge-
bühr erhoben. Bei Nichterscheinen oder Rücktritt von der
Prüfung am Tag der Prüfung – ohne ärztliches Attest (Origi-
nal) bis 3 Tage nach dem Prüfungstermin – wird die volle
Prüfungsgebühr erhoben.

1.3 Güterkraftverkehr

1.3.1 Fachkundeprüfung 230,00

1.3.2 Stornogebühren
Bei Rücktritt nach Zulassung zur Prüfung bis spätestens
vierzehn Werktagen vor dem vorgesehenen Prüfungstermin
werden 40 % der Prüfungsgebühr, bei weniger als vierzehn
Werktagen, aber mehr als sieben Werktagen vor dem vorge-
sehenen Prüfungstermin, werden 50 % erhoben. Bei Rücktritt
von der Prüfung bei weniger als sieben Werktagen bis einen
Tag vor dem Prüfungstermin werden 90 % der Prüfungsge-
bühr erhoben. Bei Nichterscheinen oder Rücktritt von der
Prüfung am Tag der Prüfung – ohne ärztliches Attest (Origi-
nal) bis 3 Tage nach dem Prüfungstermin – wird die volle
Prüfungsgebühr erhoben.

1.4 Anträge auf Ausstellung einer Fachkundebescheinigung

1.4.1 Entscheidung über den Antrag auf Anerkennung der Fach-
kunde aufgrund leitender Tätigkeit 95,00

d) § 10 VI. wird wie folgt neu gefasst:

€
VI. Schulung und Prüfung im Bereich Gefahrgut

1. Schulung und Prüfung von Gefahrgutfahrern

1.1 Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung zur Durchfüh-
rung von Schulungen

1.1.1 1. Kurs 580,00

1.1.2 Je weiterer Kurs 370,00

1.2 Bearbeitung von Anträgen auf Wiedererteilung der Anerken-
nung zur Durchführung von Schulungen

1.2.1 1. Kurs 290,00

1.2.2 Je weiterer Kurs 185,00

1.3 Zustimmungsbedürftige Änderungen nach Anerkennung ei-
nes Lehrgangs jeweils

1.3.1 für einen weiteren Schulungsraum bzw. für Änderungen des
Schulungsraumes 80,00

1.3.2 für einen weiteren Referenten, für den bereits die Zustim-
mung durch die IHK vorliegt 80,00

1.3.3 für einen weiteren Referenten, für den noch keine Zustim-
mung durch die IHK vorliegt 200,00

1.3.4 für andere Änderungen 100,00 bis 200,00

1.4 Durchführung von Prüfungen und Ausstellung der ADR-
Schulungsbescheinigung

1.4.1 Prüfung „Basiskurs“ und „Auffrischung“ 60,00

1.4.2 jede Prüfung nach einem Aufbaukurs 45,00

1.4.3 Wiederholungsprüfung 45,00

1.4.4 Stornogebühren
Bei Rücktritt nach Zulassung zur Prüfung bis spätestens 14
Werktage vor dem vorgesehenen Prüfungstermin werden 40
% der Prüfungsgebühr, bei weniger als 14 Werktagen, aber
mehr als 7 Werktagen vor dem vorgesehenen Prüfungster-
min, werden 50 % erhoben. Bei Rücktritt von der Prüfung
bei weniger als 7 Werktagen bis 1 Tag vor dem Prüfungster-
min werden 90 % der Prüfungsgebühr erhoben. Bei Nichter-
scheinen oder Rücktritt von der Prüfung am Tag der Prüfung
– ohne ärztliches Attest (Original) bis 3 Werktage nach dem
Prüfungstermin – wird die volle Prüfungsgebühr erhoben.

1.5 Ausstellung einer Ersatzbescheinigung 35,00

2. Schulung und Prüfung von Gefahrgutbeauftragten

2.1 Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung zur Durchfüh-
rung von Schulungen *)

2.1.1 1. Teil 580,00

2.1.2 Je weiterer Teil 370,00

2.2 Bearbeitung von Anträgen auf Wiedererteilung der Anerken-
nung *)

2.2.1 1. Teil 290,00

2.2.2 Je weiterer Teil 185,00

2.3 Zustimmungsbedürftige Änderungen nach Anerkennung ei-
nes Lehrgangs jeweils *)

2.3.1 für einen weiteren Schulungsraum bzw. für Änderungen des
Schulungsraumes 80,00

2.3.2 für einen weiteren Referenten, für den bereits die Zustim-
mung durch die IHK vorliegt 80,00

2.3.3 für einen weiteren Referenten, für den noch keine Zustim-
mung durch die IHK vorliegt 200,00

2.3.4 für andere Änderungen 100,00 bis 200,00

2.4 Durchführung von Prüfungen und Ausstellung des Schu-
lungsnachweises *)

2.4.1 Grundprüfung 140,00

2.4.2 Verlängerungsprüfung und Ergänzungsprüfung 100,00

2.4.3 Stornogebühren
Bei Rücktritt nach Zulassung zur Prüfung bis spätestens 14
Werktage vor dem vorgesehenen Prüfungstermin werden 40
% der Prüfungsgebühr, bei weniger als 14 Werktagen, aber
mehr als 7 Werktagen vor dem vorgesehenen Prüfungster-
min, werden 50 % erhoben. Bei Rücktritt von der Prüfung
bei weniger als 7 Werktagen bis 1 Tag vor dem Prüfungster-
min werden 90 % der Prüfungsgebühr erhoben. Bei Nichter-
scheinen oder Rücktritt von der Prüfung am Tag der Prüfung
– ohne ärztliches Attest (Original) bis 3 Werktage nach dem
Prüfungstermin – wird die volle Prüfungsgebühr erhoben.

■ Bekanntmachungen



Bekanntmachungen ■

IDEE GEHABT.
FINANZSTRATEGIE GEFUNDEN.

MEHR INFOS

PASST
ZU
MIR

Änderung der Satzung für die Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an
der Ruhr, Oberhausen zu Essen hat am 12. November 2013 auf Grund von §§ 1
und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Han-
delskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 17 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Än-
derung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), folgende Ände-
rung der Satzung für die Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe beschlossen:

In § 1 Satz 1 (Sachkundeprüfung) wird der Hinweis auf „§ 34 a Abs. 1 Satz 5
GewO“ auf „§ 34 a Abs. 1 Satz 6 GewO“ geändert.

Essen, 12. November 2013

Die Präsidentin Der Hauptgeschäftsführer
gez. Jutta Kruft-Lohrengel gez. Dr. jur. Gerald Püchel

2.5 Umschreibung von Schulungsnachweisen gem. § 7 Abs. 3
GbV 50,00

2.6 Ausstellung der Ersatzbescheinigung 30,00

*) Die Gebühren beziehen sich auf deutschsprachige Schulungen und Prüfungen.
Die GbV lässt auch Schulungen in englischer Sprache zu. Zusätzliche Aufwen-
dungen für englischsprachige Schulungen und Prüfungen werden nach § 1 Abs.
2 Gebührenordnung abgerechnet.

e) Nach § 10 IX. wird ein neuer Gliederungspunkt X. eingefügt:
€

X. Gebühren für Auskünfte nach dem Gesetz über die Freiheit des
Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen (In-
formationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW)

1. Übermittlung von Informationen

1.1 Erteilung einer mündlichen oder einfachen schriftlichen
Auskunft gebührenfrei

1.2 Erteilung einer umfassenden schriftlichen Auskunft mit
erheblichem Vorbereitungsaufwand 10,00 bis 500,00

1.3 Ermöglichung der Einsichtnahme in Akten und sonstige
Informationsträger

1.3.1 in einfachen Fällen gebührenfrei

1.3.2 bei umfangreichem Verwaltungsaufwand 10,00 bis 500,00

1.3.3 bei außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand, insbesondere
wenn Daten abgetrennt oder geschwärzt werden müssen
zum Schutz privater Interessen (§10 Abs. 2 IFG) 10,00 bis 1.000,00

2. Auslagen

2.1 Anfertigung von Kopien und Ausdrucken

je DIN-A4-Kopie von Papiervorlagen 0,10

je DIN-A3-Kopie von Papiervorlagen 0,15

je Computerausdruck 0,25

2.2 Auslagen für besondere Verpackung und oder besondere Be-
förderung in tatsächlich

entstandener
Höhe

II.
Die Änderung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft.

Ausgefertigt, Essen, 5. Dezember 2013

Die Präsidentin Der Hauptgeschäftsführer
gez. Jutta Kruft-Lohrengel gez. Dr. jur. Gerald Püchel

Beschluss zu Änderungen in der Gewerbeordnung
Die Vollversammlung der IHK hat am 12. November 2013 gemäß § 4 Nr.6 i.V.m.
§ 10 Abs. 1 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch
Artikel 17 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749), beschlossen,
die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Abnahme der Sachkundeprüfung für die
Ausübung des Spielgeräte-Aufsteller-Gewerbes (§ 33 c II Nr. 2 GewO n.F.) auf die
Niederrheinische IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg als übernehmende IHK
zu übertragen und ermächtigt Präsidentin sowie Hauptgeschäftsführer, eine ent-
sprechende Kooperationsvereinbarung auszuhandeln und abzuschließen.

Die Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen ist am 28. November 2013 erteilt
worden.

Ausgefertigt, Essen, 10. Dezember 2013

Die Präsidentin Der Hauptgeschäftsführer
gez. Jutta Kruft-Lohrengel gez. Dr. jur. Gerald Püchel
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Die Macher im Westen
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UND WARUM SOLLTE MAN EINE TAGUNG NICHT MAL MIT DEM
FRÜHSTÜCK AUSKLINGEN LASSEN? WWW.RUHR-MEETING.DE

©
R

ed
D

ot
D

es
ig

n
M

us
eu

m

Keine Frage – die Metropole Ruhr ist mit allem versorgt, was Events und Meetings jeder
Größenordnung zu jeder Tages- und Nachtzeit brauchen: Tagungshotels, Konferenz-
zentren und eine Infrastruktur, um die uns viele beneiden. Aber manchmal braucht es
eben diesen Wow!-Effekt, der eine gute Veranstaltung zu einem sensationellen Event
macht. Über 160 Special-Event-Locations mit bestens organisiertem Service sorgen
dafür, dass Sie das Ruhrgebiet als Top-Act in Erinnerung behalten.
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